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Schaffung eine s . neuen österreicr..: sc1J,en Ärztegcsetzes. 

240 A.B. 
ZU 280 J. A n fra ge be an t W 0 r t un g • 

In BeantwortUl~g der ao lO~ Dezember 1948 in Nationalrate von den 

Abgeordnet~nBrunnerund Genossen eingebrachten Anfr-tige teilt Bundesminister 

tür soziale Verwaltung, Mai s e l, mit, er habe sofort nach seinem Amts­

antritte Auftrag gegeben, an die Ausarbeitung eines Ärzte~~ergesetzes zu 
sohrelten, um der österrelehischen Ärzteschaft die ~öglichkeit zu geben, 

siohnach,demokratischen Grundsätzen ihre Stal:.desvertretungen selbst.berufen . 
zu können. Leider war deo ersten Entwurf, den Vorsohläge der daoaligen Ver-

treter ~er österreichischen Ärzteschaft zugrund~lagen; der Erfolg deshalb 

vorsagt geblieben, weil er schlies:;;lich von der österrcichischeit Ärzteschaft 

daZU\ selbst abgelehnt worden ist. Er habe daher, uo alle nit der ärztlichen 

Berufsausübung und der Stundesvertretung der Ärzte zusaooenhängenden Fragen 

in einen einzigen Gesetze zu regeln, den Auftr3.g geecben, den Entwurf eine s 

solchen Gesetzes auszut.rbci tcm. Dies ist auch geschehen. Der zuständige Re­

ferent seines ]linisteriur~s hebe in engsten Einvernehmen nit den derzeitigen 

Vertretern der österreichischen Ärzteschaft einen solchen Ent,vurf ~sgear­

bei tet, der alle Eleoenteeines nodernen Ärztegesetzes aufweist. Inas der 

Entwurf' -bisher noch nicht den Organen der Bundesgesetzgebung zugeleitet wor­

den ist, ist jedooh nur darauf zurüokzuführen, dass schliesslich die öster­

roichisohe Ärztesohaf't die ;~ufnllhne einiger weiterer BestiIlnungen verlangt 

hat, die eine genaue rrüfung und neuerliche Verhandlungen erfordert haben. 

Der Entwurf eines österreichischen Ärztegesetzes ist derzeit bc­

reitsfertiggestellt und wird den Ministerrat an 21. Dezeober 1948·bsaohäf­

tlgen. 

Es ist daher zu e~7arten, dass sich die Organe der Bundesgesetz­

gabung bereits in der nächsten Z8it nit deo ~ntwurf eines neuen österreichi­

sahen Ärztegesetzes zu befassonhaben werden. 
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